
 

 
 

    

 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

102-1 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) 
 

1. Aktualisierung 2011 (26. November 2011) 
 
 
Das Staatsangehörigkeitsgesetz wurde durch Art. 2 des Gesetzes zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher 
Richtlinien der Europäischen Union und zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an den EU-Visa-
kodex v. 22. November 2011, BGBl. I S. 2258, mit Wirkung vom 26. November 2011 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 32 

(1) Öffentliche Stellen haben den in § 31 ge-
nannten Stellen auf Ersuchen personenbezogene 
Daten zu übermitteln, soweit die Kenntnis dieser 
Daten zur Erfüllung der in § 31 genannten Aufga-
ben erforderlich ist. Öffentliche Stellen haben der 
zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde diese 
Daten auch ohne Ersuchen zu übermitteln, soweit 
die Übermittlung aus Sicht der öffentlichen Stelle 
für die Entscheidung der Staatsangehörigkeitsbe-
hörde über ein anhängiges Einbürgerungsverfah-
ren oder den Verlust oder Nichterwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit erforderlich ist. Dies gilt 
bei Einbürgerungsverfahren insbesondere für die 
den Ausländerbehörden nach § 87 Abs. 4 des 
Aufenthaltsgesetzes bekannt gewordenen Daten 
über Einleitung und Erledigung von Strafverfahren, 
Bußgeldverfahren und Auslieferungsverfahren. Die 
Daten nach Satz 3 sind unverzüglich an die zu-
ständige Staatsangehörigkeitsbehörde zu übermit-
teln. 

(2) ... 
 

neu 
 
§ 32 

(1) Öffentliche Stellen haben den in § 31 ge-
nannten Stellen auf Ersuchen personenbezogene 
Daten zu übermitteln, soweit die Kenntnis dieser 
Daten zur Erfüllung der in § 31 genannten Aufga-
ben erforderlich ist. Öffentliche Stellen haben der 
zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde diese 
Daten auch ohne Ersuchen zu übermitteln, soweit 
die Übermittlung aus Sicht der öffentlichen Stelle 
für die Entscheidung der Staatsangehörigkeitsbe-
hörde über ein anhängiges Einbürgerungsverfah-
ren oder den Verlust oder Nichterwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit erforderlich ist. Dies gilt 
bei Einbürgerungsverfahren insbesondere für die 
den Ausländerbehörden nach § 87 Absatz 4 des 
Aufenthaltsgesetzes bekannt gewordenen Daten 
über Einleitung von Straf- und Auslieferungsver-
fahren sowie die Erledigung von Straf-, Buß-
geld- und Auslieferungsverfahren. Die Daten 
nach Satz 3 sind unverzüglich an die zuständige 
Staatsangehörigkeitsbehörde zu übermitteln. 

(2) (unverändert) 
 

 
 


